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Totalrevision des Gesetzes über die öffentlichen Ruhetage (Ruhetagsgesetz)   

Vernehmlassungsantwort 

 

 

Sehr geehrte Frau Landammann 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 5. November 2012 haben Sie «Solothurner Banken – die Ver-

einigung der im Kanton Solothurn tätigen Bankinstitute» eingeladen, sich zum 

Entwurf für die Totalrevision des Gesetzes über die öffentlichen Ruhetage (Ruhe-

tagsgesetz) zu äussern. Aufgrund direkter Betroffenheit der Finanzdienstleis-

tungsbranche haben wir die uns präsentierte Vorlage eingehend geprüft und 

nehmen dazu wie folgt Stellung: 

 

 

1. Grundsätzliche Erwägungen 

 

Solothurner Banken begrüsst die Absicht des Regierungsrates, die Bestimmungen 

des Ruhetagsgesetzes einer Totalrevision zu unterziehen und insbesondere die 

behördliche Zuständigkeit (Übertragung der gegenwärtig geltenden Teil-

Verantwortlichkeit für den Vollzug gewisser Vorschriften vom Amt für öffentliche 



Sicherheit an das Amt für Wirtschaft und Arbeit, das fortan gesamtheitlich zu-

ständig sein soll) zu vereinfachen. Wir bedauern allerdings ausdrücklich, dass es 

nicht gelungen ist, die Ruhetags-Bestimmungen ins zeitgleich entstehende Wirt-

schaftsgesetz zu überführen, wo im Kanton Solothurn Wirtschaftende diese am 

Ehesten erwarten würden, und wo sie gesetzessystematisch auch hingehören. 

Auch die Begründung des Regierungsrates (vgl. Botschaft, p. 5) für das doppel-

spurige Vorgehen vermag unsere diesbezüglichen Bedenken leider nicht zu ent-

kräften.   

 

2. Antrag 

 

Solothurner Banken beantragt die Überführung der Bestimmungen des total revi-

dierten Gesetzes über die öffentlichen Ruhetage ins neu zu schaffende Wirt-

schaftsgesetz (und somit den Verzicht auf den Erlass eines eigens der Ruhetags-

Materie gewidmeten Spezialgesetzes).   

 

 

Wir bedanken uns, sehr geehrte Frau Landammann, sehr geehrte Damen und 

Herren, für den Miteinbezug ins Vernehmlassungsverfahren und hoffen, dass un-

ser Antrag bei der Weiterarbeit an der Vorlage Berücksichtigung findet.    

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Solothurner Banken  

Der Präsident: 

 

 

Markus Boss 


